
 
 

Entschuldigungsformular zur Vorlage bei der Schule 
 
Datum: …………………................................. 
 
 
An Frau / Herrn _____________________________________ (Klassenlehrer/in) 
 
 
 
Sehr geehrte(r) Frau / Herr ................................................................................................. ,  
 
am ...................................... (Datum)…………….……………(Datum) konnte unser(e) Sohn / Tochter 
 
Vorname, Nachname, Klasse ........................................................................................................... 
 
aus folgendem Grund nicht am Unterricht teilnehmen: ....................................................................... 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Wir bitten das Fehlen im Unterricht daher zu entschuldigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

..................................................................................................................................... 
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 
 
Auszug aus der Schulbesuchsverordnung des Landes Baden-Württemberg (Stand: 2019) 
 
§ 1 Teilnahmepflicht und Schulversäumnis 

(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule 
regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung einzuhalten. Bei minderjährigen 
Schülern haben die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege des Kindes 
anvertraut ist, […] dafür zu sorgen, dass die Schüler diesen Verpflichtungen Folge leisten.  

(3) Ein Schulversäumnis liegt vor, wenn ein Schüler seiner Teilnahmepflicht nicht nachkommt, ohne an 
der Teilnahme verhindert (vgl. § 2), von der Teilnahmepflicht befreit oder beurlaubt zu sein.  

§ 2 Verhinderung der Teilnahme 
(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der 

Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich 
mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die 
Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, 
volljährige Schüler für sich selbst. Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der 
Verhinderung mündlich, fernmündlich, elektronisch oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle elektronischer 
oder fernmündlicher Verständigung der Schule ist die schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen 
nachzureichen. 


